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§ 4

Betriebskostenumlage

Der durch Gebühren und sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
(Umlagesoll) wird auf 		  290.300 EUR 

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder Hausen und Herolds-
bach umgelegt.

Umlegungsschlüssel ist der jeweilige Wasserverbrauch im voraus-
gegangenen Jahr.

Investitionskostenumlage

Der durch Beiträge und sonstigen Einnahmen nicht gedeckte Be-
darf zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
(Umlagesoll) wird auf 		  351.000 EUR

festgesetzt und auf die Verbandsmitglieder Hausen und Herolds-
bach umgelegt. Umlegungsschlüssel ist der jeweilige Wasserver-
brauch im vorausgegangenen Jahr.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 	 102.933 EUR

festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.

91353 Hausen, 05.05.2025

gez.Bernd Ruppert

Verbandsvorsitzender

4.

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Abwasserbeseiti-
gung der Hirtenbach-gruppe wurde dem Landratsamt Forchheim 
zur Kenntnis vorgelegt.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Be-
standteile.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen liegt gemäß Art. 40 Abs. 
1 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssat-zung in der Gemeindeverwal-
tung Hausen (Heroldsbacher Str. 51, 91353 Hausen) währender der 
allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf.

Nachstehend wird die Haushaltssatzung hiermit amtlich bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung

des Zweckverbandes zur Abwasserbeseitigung Hirtenbach-
gruppe (Landkreis Forchheim)

für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der Art. 41 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) und Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
(GO) erlässt der Zweckverband fol-gende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2025 wird hiermit festgesetzt;

er schließt

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 			
			   617.600 EUR

und

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 			
			   674.800 EUR

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsmaßnahmen wird auf 	 0 EUR

festgesetzt.

§ 3

Die Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
auf 			  0 EUR

festgesetzt.
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5.

Bekanntmachung

Vollzug des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) und der Ver-
ordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes (AV-
BayJG);

Neubestellung eines Jagdbeiratsmitgliedes 

1.	 Gemäß Art. 50 BayJG in Verbindung mit § 31 AVBayJG wur-
de folgende Person vom 06.05.2025 bis 31.03.2027 zum Mitglied 
des Jagdbeirates im Landkreis Forchheim für den ausscheidenden 
Herrn Helmut Zenker bestellt:

   

Bereich	 Jagdbeirat

Jägerschaft	 Udo Burkard

Tiefenstürmig 21

91330 Eggolsheim

Forchheim, 06.05.2025

Landratsamt

gez.

Saß

Regierungsamtmann

6.

Bekanntmachung

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim

Die Haushaltssatzung 2025 des Zweckverbandes für Rettungs-
dienst und Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim vom 
12.03.2025 wurde im Oberfränkischen Amtsblatt der Regie-
rung von Oberfranken Nr. 7 vom 24.04.2025 auf Seite 48 amt-
lich bekanntgemacht.

Art. 41 Abs. 1 KommZG wurde beachtet.

Bamberg, 30.04.2025

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung 
Bamberg-Forchheim“

Christine Feldbauer

Geschäftsführerin ZRF


